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& SACHVERHALT
A ist freiberuflicher Programmierer und begeisterter Rennradfahrer. Bei einer Fahrt mit
seinem Rennrad fuhr A ordnungsgemäß auf der rechten Seite eines gekennzeichneten ge-
mischten Fußgänger- und Fahrradwegs. Aus einer für A nicht einsehbaren Einbiegung von
einem Skater-Park geriet plötzlich und mit sehr hoher Geschwindigkeit der Inline-Skater B
auf den Weg. Weil der unerfahrene B die Kontrolle verloren hatte und nicht mehr bremsen
konnte, ließ er sich bewusst fallen und prallte mit den Füßen voran gegen das Rennrad des A,
der stürzte. Bei dem Sturz erlitt A eine komplizierte Armfraktur und zog sich eine Gehirn-
erschütterung sowie Hautabschürfungen zu.
Im Krankenhaus musste sich A einer schwierigen Operation des gebrochenen Armes

unterziehen. Dabei rutschte der Chirurg mit dem Skalpell versehentlich ab und verletzte eine
Sehne im Arm des A. Dies erforderte eine weitere Operation zur Wiederherstellung der
Sehne. Insgesamt verbrachte A acht Wochen im Krankenhaus. Anschließend musste er eine
Physiotherapie zur Reaktivierung seiner Sehnenbelastbarkeit durchlaufen. Die Kosten der
Therapie iHv 1.500 EUR trug A privat.
Während des Krankenhausaufenthaltes besuchte die Verlobte X den A regelmäßig. X

wendete für die Besuche Fahrtkosten in Höhe von insgesamt 280 EUR auf. Zudem telefo-
nierte A häufig mit seinem einzigen Bruder, der ihm sehr nahesteht. Dadurch erhöhte sich die
Telefonrechnung des A um 15 EUR.
Während der acht Wochen im Krankenhaus ruhte die selbstständige Tätigkeit des A. Er

konnte einen bereits vom Kunden K fest erteilten Auftrag nicht ausführen, wodurch A ein
Nettogewinn von 1.000 EUR entging. Außerdem konnte A nicht an einer offenen Aus-
schreibung für einen neuen Auftrag teilnehmen. Im Falle des (ungewissen) Zuschlags hätte A
einen Nettogewinn von 1.500 EUR erzielen können.
Bei dem Unfall wurde das Rennrad des A beschädigt. Dieses Rad hatte A erst eine Woche

zuvor für 6.000 EUR erworben. Eine vollständige Instandsetzung wäre für 3.500 EUR
möglich. A entschloss sich aber, das nicht reparierte Fahrrad zum Restwert von 4.000 EUR
zu verkaufen, was ihm auch gelang. Der Helm des A wurde bei dem Sturz völlig zerstört. Ein
vergleichbarer Helm ist für 80 EUR wiederzubeschaffen.
Aufgrund der Vielzahl an Schadenspositionen wendete sich A an den Rechtsanwalt D, der

A zusätzlich empfahl, Schmerzensgeld iHv 1.250 EUR geltend zu machen. Für den Rechtsrat
berechnete D 150 EUR Anwaltsgebühren.
Als A den B in Anspruch nimmt, zeigt sich B zwar bereit, für die Kosten der Heilbehand-

lung im Krankenhaus aufzukommen. Im Übrigen seien die Schadenspositionen aber über-
wiegend nicht gerechtfertigt: Die Kosten der Physiotherapie müsse er nicht ersetzen, weil
diese nicht durch den Unfall, sondern durch den „Ärztepfusch“ bei der ersten Operation
verursacht worden seien. Die Fahrtkosten der Verlobten X seien schon kein Schaden des A,
und die Telefonate mit dem Bruder hätten keinen Einfluss auf die Heilung gehabt. Weiterhin
seien die verpassten Aufträge nicht konkret genug, um eine Schadensersatzpflicht auszulösen.
Die Reparaturkosten von 3.500 EUR für das beschädigte Rad müsse er nicht zahlen, weil die
Reparatur erstens gar nicht ausgeführt worden sei und A zweitens finanziell besser als vor
dem Unfall stünde, da ihm ein Verkauf des beschädigten Rades gelungen sei. Daher ist B
allenfalls bereit, für das Rad die Differenz iHv 2.000 EUR zwischen Neuwert und Restwert
zu bezahlen.
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Rechtsprobleme eingeht, ist zu prüfen, ob ein Anspruch des A gegen B auf Ersatz aller infrage kom-
menden Schadenspositionen besteht. Bei der Bearbeitung ist auf Vorschriften des Arbeitsrechts, des
Sozialrechts, des Straßenverkehrs- und des Strafrechts nicht einzugehen. Es ist davon auszugehen, dass
das von A begehrte Schmerzensgeld im Rahmen des Üblichen liegt.

& LÖSUNG

A. HAFTUNGSBEGRÜNDENDER TATBESTAND DES § 823 I BGB
Ein Anspruch auf Schadensersatz des A gegen den B könnte sich aus § 823 I BGB ergeben.

I. Verletzungshandlung
B müsste eine Verletzungshandlung begangen haben. Dabei handelt es sich um ein der
Bewusstseinskontrolle und Willenslenkung unterliegendes beherrschbares Verhalten unter
Ausschluss physischen Zwanges oder unwillkürlichen Reflexes durch fremde Einwirkung
(BGHZ 39, 103 = NJW 1963, 953; Palandt/Sprau, BGB, 77. Aufl. 2018, BGB § 823 Rn. 2).
Die maßgebliche Verletzungshandlung des B besteht in dem Herbeiführen der Kollision

mit A, weil er beim Skaten die Kontrolle verlor, nicht mehr bremsen konnte und aufgrund
seiner Entscheidung, sich bewusst fallen zu lassen, mit den Füßen voran in das Rennrad des
A rutschte. Für eine deliktische Verantwortlichkeit ist damit auf zwei Aspekte abzustellen:
zum einen das pflichtwidrige Herbeiführen einer gefährlichen Situation, die B nicht mehr
beherrschte, zum anderen die bewusste Entscheidung, sich in dieser Situation fallen zu
lassen.
Als Verkehrsteilnehmer hat B die Pflicht, auf alle anderen Verkehrsteilnehmer Rücksicht

zu nehmen. Durch seine überhöhte Geschwindigkeit konnte B seiner Rücksichtnahmepflicht
nicht ausreichend nachkommen. Aus der Einmündung kommend hätte B so langsam fahren
oder vor dem Einbiegen anhalten müssen, sodass er den vom A befahrenen Weg hätte
vollständig einsehen können. Dies gilt umso mehr, als beim Inline-Skaten ein Ausweichen
oder Anhalten nach allgemeiner Lebenserfahrung schwieriger ist als beim Laufen.

II. Verletzung eines Rechts oder Rechtsgutes
Des Weiteren müsste ein von § 823 I BGB geschütztes Rechtsgut oder Recht verletzt sein. In
Betracht für einen Schadensersatzanspruch des A kommt hier die Verletzung der Rechtsgüter
Körper und Gesundheit sowie die Beschädigung des Eigentums am Rennrad und am Helm
des A.

1. Körper und Gesundheit
Eine Gesundheitsbeschädigung oder Körperverletzung liegt in jedem Hervorrufen eines von
den normalen körperlichen Funktionen nachteilig abweichenden Zustands, wobei es un-
erheblich ist, ob Schmerzzustände auftreten oder eine tiefgreifende Veränderung der Befind-
lichkeit eingetreten ist (BGHZ 163, 209 = NJW 2005, 2614 [2615]; BGHZ 114, 284 = NJW
1991, 1948 [1949]; OLG Hamm NJW 2012, 1088 [1089]). Eine genaue Abgrenzung zwischen
Körper- und Gesundheitsverletzungen ist zumeist entbehrlich (MüKoBGB/Wagner, Münch-
ner Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 823 Rn. 177) und muss auch hier nicht vor-
genommen werden. Die Verletzungen des A in Form der Armfraktur, der Gehirnerschütte-
rung und der Hautabschürfungen sind als Beeinträchtigungen von Körper und Gesundheit
anzusehen.
Die (zusätzliche) Verletzung der Sehne im Arm des A bei der Operation gehört nicht

unmittelbar zu den beeinträchtigten Rechtsgütern. Denn die maßgebliche Rechtsfrage geht
insoweit dahin, ob die Folgen dieser (weiteren) Verletzungshandlung durch einen Dritten
dem B im Rahmen seiner Verpflichtung zum Schadensersatz zurechenbar sind. Es handelt
sich um einen Fehler, der im Rahmen von Maßnahmen zum Schadensausgleich (hier: Heilbe-
handlung des verletzten A) eingetreten ist. Dies betrifft eine Problematik der haftungsaus-
füllenden Kausalität und der Zurechenbarkeit von Schäden, die im Rahmen einer Heilbe-
handlung erfolgen (zur Abgrenzung s. auch Wandt, Gesetzliche Schuldverhältnisse, 8. Aufl.
2017, § 16 Rn. 188).

2. Eigentum
Weiterhin könnte das Rechtsgut Eigentum verletzt sein. Das Eigentum iSd § 903 S. 1 BGB ist
als umfassendes Herrschaftsrecht über eine Sache anzusehen. A war Eigentümer des Renn-
rades und des Helmes. Sein Rad wurde bei dem Unfall beschädigt und sein Helm wurde
vollständig zerstört, sodass jeweils eine Eigentumsverletzung zu bejahen ist.

III. Haftungsbegründende Kausalität
Die Verletzungshandlung des B müsste für die Rechtsgutsverletzungen des A kausal gewesen

willensgesteuerte Handlung

Abgrenzung zu Folgeschäden
bei Heilbehandlung
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